
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

V. ABSCHNITT 

Prüfstellen 
Erstprüfstellen 

§ 20. (1) Eine Erstprüfstelle für Druckgeräte muß für die Durchführung von 
Erstprüfungen, Druckprüfungen und Dichtheitsprüfungen über geeignete 
Räumlichkeiten, Einrichtungen und Ausstattungen für zerstörungsfreie und 
zerstörende Prüfungen für Werkstoffe und Bauteile und über eine EDV-gestützte 
Vorprüfungsstelle verfügen sowie ein Qualitätssicherungssystem betreiben. In 
Sonderfällen darf eine Erstprüfstelle einzelne Prüfaufgaben an andere geeignete, 
akkreditierte Prüfstellen vergeben. 

V. ABSCHNITT 

Prüfstellen 
Erstprüfstellen 

§ 20. (1) Eine Erstprüfstelle für Druckgeräte muss für die Durchführung von 
Erstprüfungen, Druckprüfungen und Dichtheitsprüfungen über geeignete 
Räumlichkeiten, Einrichtungen und Ausstattungen für zerstörungsfreie und 
zerstörende Prüfungen für Werkstoffe und Bauteile und über eine EDV-gestützte 
Vorprüfungsstelle verfügen sowie ein Qualitätssicherungssystem betreiben. In 
Sonderfällen darf eine Erstprüfstelle einzelne Prüfaufgaben an andere geeignete, 
akkreditierte Prüfstellen vergeben. 

(2) Erstprüfstellen haben über folgendes Personal zu verfügen: 
 1. Die technische Leitung hat durch Kesselprüfer gemäß § 21 Abs. 2 Z 3 

lit. a zu erfolgen, die nachweislich über eine mindestens zehnjährige 
einschlägige Praxis verfügen. 

 2. Für die Durchführung der Prüfungen sind Personen einzusetzen, die über 
hinreichende fachtechnische Kenntnisse verfügen und für die 
Prüfaufgaben charakterlich und körperlich geeignet sind. 

 3. Für die Überwachung von Herstellerbetrieben und Füllstellen nach § 14 
darf nur Prüfpersonal mit nachgewiesenen Kenntnissen zur Beurteilung 
der angewandten Fertigungs- und Füllmethoden und 
Qualitätssicherungssysteme eingesetzt werden. 

 4. Mit der Befundung und Bewertung der Prüfungen sind Kesselprüfer 
gemäß § 21 Abs. 2 Z 3 zu betrauen. 

(2) Erstprüfstellen haben über folgendes Personal zu verfügen: 
 1. Die technische Leitung hat durch Kesselprüfer gemäß § 21 Abs. 2 Z 3 

lit. a zu erfolgen, die nachweislich über eine mindestens zehnjährige 
einschlägige Praxis verfügen. 

 2. Für die Durchführung der Prüfungen sind Personen einzusetzen, die über 
hinreichende fachtechnische Kenntnisse verfügen und für die 
Prüfaufgaben charakterlich und körperlich geeignet sind. 

 3. Für die Überwachung von Herstellerbetrieben und Füllstellen nach § 14 
darf nur Prüfpersonal mit nachgewiesenen Kenntnissen zur Beurteilung 
der angewandten Fertigungs- und Füllmethoden und 
Qualitätssicherungssysteme eingesetzt werden. 

 4. Mit der Befundung und Bewertung der Prüfungen sind Kesselprüfer 
gemäß § 21 Abs. 2 Z 3 zu betrauen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Erstprüfstellen haben folgenden weiteren Anforderungen zu entsprechen: 

 1. Eine Erstprüfstelle einschließlich ihres Personals darf nicht mit der 
Planung, Konstruktion, Herstellung, dem Vertrieb oder der Instandhaltung 
von Druckgeräten befaßt oder hiefür berechtigt sein. 

 2. Eine Erstprüfstelle einschließlich ihres Personals ist außer gegenüber 
zuständigen Behörden verpflichtet, die ihr bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen Dritten gegenüber 
geheimzuhalten. 

 3. Eine angemessene Deckungsvorsorge für Schadensfälle gemäß § 28 ist 
sicherzustellen. 

 4. Jede Erstprüfstelle hat dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, im Eisenbahnbereich dem Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, auf Verlangen Auskunft über ihre 
Tätigkeiten zu erteilen. Verweigert die Erstprüfstelle die Ausstellung der 
Bescheinigung gemäß § 18, weil das Druckgerät den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und den hiezu ergangenen Verordnungen nicht 
entspricht, hat sie dies dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten mitzuteilen. 

 5. Die Unabhängigkeit des mit der Durchführung und Auswertung der 
Prüfungen beauftragten Personals ist hinsichtlich der von ihm 
vorgenommenen Befundung und deren Bewertung betriebsintern zu 
gewährleisten. 

 6. Die Höhe der Entlohnung des Prüfpersonals darf sich weder nach der Zahl 
der von ihm durchgeführten Prüfungen noch nach den Ergebnissen dieser 
Prüfungen richten. 

(3) Erstprüfstellen haben folgenden weiteren Anforderungen zu entsprechen: 
 1. Eine Erstprüfstelle einschließlich ihres Personals darf nicht mit der 

Planung, Konstruktion, Herstellung, dem Vertrieb oder der Instandhaltung 
von Druckgeräten befasst oder hiefür berechtigt sein. 

 2. Eine Erstprüfstelle einschließlich ihres Personals ist außer gegenüber 
zuständigen Behörden verpflichtet, die ihr bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen Dritten gegenüber 
geheimzuhalten. 

 3. Eine angemessene Deckungsvorsorge für Schadensfälle gemäß § 28 ist 
sicherzustellen. 

 4. Jede Erstprüfstelle hat dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, im 
Eisenbahnbereich dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie auf Verlangen Auskunft über ihre Tätigkeiten zu erteilen. 
Dies bezieht sich auch auf Auskünfte bezüglich bereits beauftragter jedoch 
erst zukünftig durchzuführenden Prüftätigkeiten (Tätigkeitsplanung). 

 5. Die Unabhängigkeit des mit der Durchführung und Auswertung der 
Prüfungen beauftragten Personals ist hinsichtlich der von ihm 
vorgenommenen Befundung und deren Bewertung betriebsintern zu 
gewährleisten. 

 6. Die Höhe der Entlohnung des Prüfpersonals darf sich weder nach der Zahl 
der von ihm durchgeführten Prüfungen noch nach den Ergebnissen dieser 
Prüfungen richten. 

 7. Verweigert die Erstprüfstelle die Ausstellung der Bescheinigung gemäß 
§ 18, weil das Druckgerät den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und 
den hiezu ergangenen Verordnungen nicht entspricht, hat sie dies dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit mitzuteilen. 

 8. Die Erstprüfstelle hat dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die 
aktuelle Zustelladresse ihres Sitzes mitzuteilen. 

 9. Die Erstprüfstelle hat den Anordnungen des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit unverzüglich bzw. innerhalb der gegebenen Frist 
Folge zu leisten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat einem 

Antragsteller mit Sitz in Österreich, der den gestellten Anforderungen entspricht, 
auf dessen Antrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen die Befugnis zu 
erteilen, die Tätigkeiten einer Erstprüfstelle für Druckgeräte auszuüben: 
 1. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat das Personal des Antragstellers 

seine Befähigung, Erstprüfungen gemäß § 11 sachgerecht durchzuführen, 
anhand praktischer Aufgaben nachzuweisen. 

 2. Vor der Befugnisverleihung ist den betroffenen gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Im 
Eisenbahnbereich ist die Befugnis im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu erteilen. 

 3. Die Befugnis ist zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für die 
Verleihung nicht mehr gegeben sind oder wenn die Erstprüfstelle 
fortgesetzt die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der hiezu 
ergangenen Verordnungen mißachtet. 

 4. Die Erteilung der Befugnis sowie ihr Entzug sind im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung zu verlautbaren. 

 5. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat jede befugte 
Erstprüfstelle in regelmäßigen Zeitabständen hinsichtlich der Erfüllung 
der gestellten Anforderungen zu kontrollieren. 

 6. Die Kosten des Verfahrens und der Kontrollen gemäß Z 5 einschließlich 
der Kosten der Verlautbarung oder des Entzuges der Befugnis hat die 
Erstprüfstelle dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zu ersetzen. 

 7. Eine Erstprüfstelle ist berechtigt, in Ausübung der ihr durch dieses 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben das Bundeswappen der Republik 
Österreich zu führen. 

 8. Beschwerden gegen Erstprüfstellen sind an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten zu richten. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat einem Antragsteller mit 
Sitz in Österreich, der den gestellten Anforderungen entspricht, auf dessen Antrag 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen die Befugnis zu erteilen, die 
Tätigkeiten einer Erstprüfstelle für Druckgeräte auszuüben: 
 1. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat das Personal des Antragstellers 

seine Befähigung, Erstprüfungen gemäß § 11 sachgerecht durchzuführen, 
anhand praktischer Aufgaben nachzuweisen. 

 2. Vor der Befugnisverleihung ist den betroffenen gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Im 
Eisenbahnbereich ist die Befugnis im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu erteilen. 

 3. Die Befugnis ist zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für die 
Verleihung nicht mehr gegeben sind oder wenn die Erstprüfstelle 
wiederholt die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der hiezu 
ergangenen Verordnungen missachtet. Die Befugnis ist jedenfalls zu 
entziehen, wenn diese gemäß Z 4 mehrmals aus dem selben Grund 
auszusetzen war. 

 4. Die Befugnis ist auszusetzen - das bedeutet, dass während der Dauer des 
Aussetzens die Befugnis nicht ausgeübt werden darf -, wenn die 
Erstprüfstelle: 

 a) die Auskünfte gemäß Abs. 3 Z 4 nicht erteilt, oder 
 b) die aktuelle Zustelladresse des Sitzes gemäß Abs. 3 Z 8 nicht mitteilt, 

oder 
 c) den Anordnungen gemäß Abs. 3 Z 9 nicht nachkommt oder 
 d) die Kosten gemäß Z 6 nicht fristgerecht begleicht. 

Wenn die Aussetzungsgründe behoben sind, ist die Aufhebung der 
Aussetzung der Stelle formlos mitzuteilen und im Verzeichnis gemäß Z 9 
einzutragen. 

 5. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat jede befugte 
Erstprüfstelle in regelmäßigen Zeitabständen hinsichtlich der Erfüllung 
der gestellten Anforderungen zu kontrollieren. Dies umfasst auch die 
Durchführung der Tätigkeiten vor Ort. Der Hersteller oder Betreiber hat 
den Vertretern oder Bevollmächtigten des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit Zutritt für diese Kontrollen zu gewähren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 6. Die Kosten des Verfahrens und der Kontrollen gemäß Z 5 hat die 

Erstprüfstelle dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zu 
ersetzen. 

 7. Eine Erstprüfstelle ist berechtigt, in Ausübung der ihr durch dieses 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben das Bundeswappen der Republik 
Österreich zu führen. 

 8. Beschwerden über Erstprüfstellen sind an den Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zu richten. 

 9. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat auf seiner Homepage 
ein Verzeichnis der Erstprüfstellen zu veröffentlichen, das den Stand der 
Befugnisse, die Aussetzungen und Entziehungen einschließlich der 
zugehörigen Zeitdaten zu enthalten hat. 

(5) Erstprüfstellen können vom Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten auf deren Antrag zur Teilnahme an internationalen 
Prüfungsübereinkommen genannt werden, wenn der Befugnisumfang der 
Erstprüfstellen den Prüfungsumfang des internationalen Prüfungsübereinkommens 
abdeckt. 

(5) Erstprüfstellen können vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit auf 
deren Antrag zur Teilnahme an internationalen Prüfungsübereinkommen oder 
gemeinschaftsrechtlichen Verfahren genannt werden, wenn der Befugnisumfang 
der Erstprüfstellen den Prüfungsumfang der gemeinschaftsrechtlichen Verfahren 
bzw. des internationalen Prüfungsübereinkommens abdeckt. 

(6) Erstprüfstellen haben nach Einlangen des Auftrages auf Durchführung 
einer Erstprüfung dem Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist das 
Prüfergebnis mitzuteilen und ihm gegebenenfalls die Bescheinigung gemäß § 18 
Abs. 1 zu übermitteln. 

(6) Erstprüfstellen haben nach Einlangen des Auftrages auf Durchführung 
einer Erstprüfung dem Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist das 
Prüfergebnis mitzuteilen und ihm gegebenenfalls die Bescheinigung gemäß § 18 
Abs. 1 zu übermitteln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kesselprüfstellen 

§ 21. (1) Eine Kesselprüfstelle muß für die Durchführung von 
Betriebsprüfungen, wiederkehrenden Untersuchungen und Überprüfungen gemäß 
§§ 13 und 15 über geeignete Prüfgeräte verfügen und ein 
Qualitätssicherungssystem betreiben. Es müssen geeignete Einrichtungen zur 
Druck- und Temperaturmessung, zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und zur 
Prüfung der in § 5 angeführten Ausrüstung zur Verfügung stehen. In Sonderfällen 
darf eine Kesselprüfstelle einzelne Prüfaufgaben an andere geeignete akkreditierte 
Prüfstellen vergeben. 

Kesselprüfstellen 

§ 21. (1) Eine Kesselprüfstelle muss für die Durchführung von 
Betriebsprüfungen, wiederkehrenden Untersuchungen und Überprüfungen gemäß 
§§ 13 und 15 über geeignete Prüfgeräte verfügen und ein 
Qualitätssicherungssystem betreiben. Es müssen geeignete Einrichtungen zur 
Druck- und Temperaturmessung, zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und zur 
Prüfung der in § 5 angeführten Ausrüstung zur Verfügung stehen. In Sonderfällen 
darf eine Kesselprüfstelle einzelne Prüfaufgaben an andere geeignete akkreditierte 
Prüfstellen vergeben. 

(2) Kesselprüfstellen haben über folgendes Personal zu verfügen: 
 1. Die technische Leitung hat durch einen Kesselprüfer gemäß Z 3 lit. a zu 

erfolgen, der seine fachlichen Kenntnisse gemäß Abs. 5 nachgewiesen hat. 
 2. Die zur Durchführung der Prüfungen eingesetzten Kesselprüfer müssen 

über hinreichende fachtechnische Kenntnisse verfügen. 
 3. Mit der Befundung und Bewertung der Prüfungen sind Kesselprüfer zu 

betrauen, die ein Studium einschlägiger Fachrichtung 
 a) an einer technischen Universität oder 
 b) an einer Höheren technischen Lehranstalt und eine postsekundäre 

Fachausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und mindestens zwei 
Jahre einschlägig tätig waren. 

 4. Die Kesselprüfer müssen für ihre Aufgaben charakterlich und körperlich 
geeignet sein. 

 5. Eine Kesselprüfstelle muß für die Durchführung zerstörungsfreier 
Werkstoffprüfungen qualifiziertes Personal haben. Der Nachweis über den 
Abschluß entsprechender Spezialausbildungen und über eine mindestens 
einjährige Prüfpraxis ist zu erbringen. 

 6. Das Prüfpersonal hat bei seiner Prüftätigkeit darauf Bedacht zu nehmen, 
daß weder Personen gefährdet noch fremdes Eigentum beschädigt werden. 
Es hat auch Vorkehrungen für seine eigene Sicherheit zu treffen. Für 
Schäden, die während oder infolge der sachgemäß durchgeführten 
Prüfungen entstehen, trägt das Prüfpersonal keine Verantwortung. 

(2) Kesselprüfstellen haben über folgendes Personal zu verfügen: 
 1. Die technische Leitung hat durch einen Kesselprüfer gemäß Z 3 lit. a zu 

erfolgen, der seine fachlichen Kenntnisse gemäß Abs. 5 nachgewiesen hat. 
 2. Die zur Durchführung der Prüfungen eingesetzten Kesselprüfer müssen 

über hinreichende fachtechnische Kenntnisse verfügen. 
 3. Mit der Befundung und Bewertung der Prüfungen sind Kesselprüfer zu 

betrauen, die ein Studium einschlägiger Fachrichtung 
 a) an einer technischen Universität oder 
 b) an einer Höheren technischen Lehranstalt und eine postsekundäre 

Fachausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und mindestens zwei 
Jahre einschlägig tätig waren. 

 4. Die Kesselprüfer müssen für ihre Aufgaben charakterlich und körperlich 
geeignet sein. 

 5. Eine Kesselprüfstelle muss für die Durchführung zerstörungsfreier 
Werkstoffprüfungen qualifiziertes Personal haben. Der Nachweis über den 
Abschluss entsprechender Spezialausbildungen und über eine mindestens 
einjährige Prüfpraxis ist zu erbringen. 

 6. Das Prüfpersonal hat bei seiner Prüftätigkeit darauf Bedacht zu nehmen, 
dass weder Personen gefährdet noch fremdes Eigentum beschädigt 
werden. Es hat auch Vorkehrungen für seine eigene Sicherheit zu treffen. 
Für Schäden, die während oder in Folge der sachgemäß durchgeführten 
Prüfungen entstehen, trägt das Prüfpersonal keine Verantwortung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Kesselprüfstellen haben weiters den Anforderungen des § 20 Abs. 3 zu 

entsprechen. Betreibt eine Kesselprüfstelle Druckgeräte, dürfen diese nicht von ihr 
geprüft werden. 

(3) Kesselprüfstellen haben folgenden weiteren Anforderungen zu 
entsprechen: 
 1. Die Anforderungen gemäß § 20 Abs. 3 Z 1 bis 6 gelten sinngemäß für 

Kesselprüfstellen. 
 2. Verweigert die Kesselprüfstelle die Ausstellung der Bescheinigung gemäß 

§ 18, weil das Druckgerät den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und 
den hiezu ergangenen Verordnungen nicht entspricht, hat sie dies dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, im Eisenbahnbereich dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mitzuteilen. 

 3. Die Kesselprüfstelle hat dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, im 
Eisenbahnbereich dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie die aktuelle Zustelladresse ihres Sitzes mitzuteilen. 

 4. Die Kesselprüfstelle hat den Anordnungen des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit, im Eisenbahnbereich des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie unverzüglich bzw. innerhalb der 
gegebenen Frist Folge zu leisten. 

 5. Betreibt eine Kesselprüfstelle Druckgeräte, dürfen diese nicht von ihr 
geprüft werden. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, im 
Eisenbahnbereich der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, hat 
einem Antragsteller mit Sitz in Österreich, der den gestellten Anforderungen 
entspricht, auf dessen Antrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen die 
Befugnis zu erteilen, die Tätigkeiten einer Kesselprüfstelle für Druckgeräte 
auszuüben: 
 1. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat das Personal des Antragstellers 

seine Befähigung, Betriebsprüfungen, wiederkehrende Untersuchungen 
und Überprüfungen gemäß §§ 13 und 15 sachgerecht durchzuführen, 
anhand praktischer Aufgaben nachzuweisen. 

 2. § 20 Abs. 4 Z 3 bis 6 und 8 gilt auch für Kesselprüfstellen. 
 3. Die Kesselprüfer sind mit einem amtlichen Lichtbildausweis 

(Kesselprüferausweis) auszustatten, dessen Gestaltung vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung 
festgelegt wird. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, im Eisenbahnbereich der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, hat einem Antragsteller 
mit Sitz in Österreich oder einem Antragsteller mit Sitz in der EU oder im EWR, 
der den gestellten Anforderungen entspricht, auf dessen Antrag nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen die Befugnis zu erteilen, die Tätigkeiten einer 
Kesselprüfstelle für Druckgeräte auszuüben: 
 1. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat das Personal des Antragstellers 

seine Befähigung, Betriebsprüfungen, wiederkehrende Untersuchungen 
und Überprüfungen gemäß §§ 13 und 15 sachgerecht durchzuführen, 
anhand praktischer Aufgaben nachzuweisen. 

 2. § 20 Abs. 4 Z 3 und 7 gelten sinngemäß für Kesselprüfstellen. 
 3. § 20 Abs. 4 Z 4 gilt sinngemäß für Kesselprüfstellen, jedoch gilt das 

Verzeichnis für Kesselprüfstellen gemäß Z 5. 
 4. § 20 Abs. 4 Z 5, 6 und 8 gelten sinngemäß für Kesselprüfstellen, jedoch 

mit der Maßgabe, dass für Kesselprüfstellen im Eisenbahnbereich der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat auf seiner Homepage 

ein Verzeichnis der Kesselprüfstellen zu veröffentlichen, das den Stand der 
Befugnisse, die Aussetzungen und Entziehungen einschließlich der 
zugehörigen Zeitdaten zu enthalten hat. Der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie übermittelt dafür dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit die entsprechenden Informationen über die 
Kesselprüfstellen im Eisenbahnbereich. 

 6. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten bezüglich durchgeführter 
Tätigkeiten der Kesselprüfstelle ist der Ort der Tätigkeitsdurchführung. 

(5) Die mit der technischen Leitung einer Kesselprüfstelle zu betrauenden 
Kesselprüfer haben ihre fachlichen Kenntnisse nach folgenden Bestimmungen 
nachzuweisen: 
 1. Eine Prüfungskommission für die Prüfung der Kesselprüfer ist beim 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten einzurichten. 
 2. Die Mitglieder der Prüfungskommission werden vom Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten bestellt. Die Prüfungskommission besteht 
aus einem Beamten des öffentlichen Dienstes, der den Vorsitz führt, und 
je einem von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und dem 
Österreichischen Arbeiterkammertag nominierten Fachmann. Der 
Vorsitzende kann bei Bedarf weitere Experten beiziehen. Die Tätigkeit in 
der Kommission ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 

 3. Die Kesselprüfer haben die erforderlichen Sachkenntnisse sowie ihre 
Vertrautheit mit den das Dampfkesselwesen regelnden Bundesgesetzen 
und den hiezu erlassenen Durchführungsverordnungen sowie mit 
einschlägigen Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes nachzuweisen. 

 4. Die Entscheidung der Prüfungskommission erfolgt mit Stimmenmehrheit. 

(5) Die mit der technischen Leitung einer Kesselprüfstelle zu betrauenden 
Kesselprüfer haben ihre fachlichen Kenntnisse nach folgenden Bestimmungen 
nachzuweisen: 
 1. Eine Prüfungskommission für die Prüfung der Kesselprüfer ist beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit einzurichten. 
 2. Die Mitglieder der Prüfungskommission werden vom Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit bestellt. Die Prüfungskommission besteht aus einem 
Beamten des öffentlichen Dienstes, der den Vorsitz führt, und je einem 
von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und dem 
Österreichischen Arbeiterkammertag nominierten Fachmann. Der 
Vorsitzende kann bei Bedarf weitere Experten beiziehen. Die Tätigkeit in 
der Kommission ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 

 3. Die Kesselprüfer haben die erforderlichen Sachkenntnisse sowie ihre 
Vertrautheit mit den das Dampfkesselwesen regelnden Bundesgesetzen 
und den hiezu erlassenen Durchführungsverordnungen sowie mit 
einschlägigen Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes nachzuweisen. 

 4. Die Entscheidung der Prüfungskommission erfolgt mit Stimmenmehrheit. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (6) Kesselprüfstellen können vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, 

im Eisenbahnbereich vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie auf deren Antrag zur Teilnahme an internationalen 
Prüfungsübereinkommen oder gemeinschaftsrechtlichen Verfahren genannt 
werden, wenn der Befugnisumfang der Kesselprüfstellen den Prüfungsumfang der 
gemeinschaftsrechtlichen Verfahren bzw. des internationalen 
Prüfungsübereinkommens abdeckt. 

Werksprüfungen 

§ 22. (1) Die Durchführung der Erstprüfungen nach Maßgabe des § 11 Abs. 2 
und der nachfolgenden ersten Druck- und Dichtheitsprüfungen von Druckgeräten 
kann vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten deren Herstellern 
übertragen werden, wenn es sich um Serienerzeugnisse mit vorangegangener 
Baumusterprüfung gemäß § 11 Abs. 5 handelt oder wenn das Ausmaß des 
Gefahrenpotentials gemäß § 11 Abs. 1 dies als vertretbar erscheinen läßt. In 
solchen Fällen ist der Herstellerbetrieb - unbeschadet des § 19 Abs. 1 - einer 
Bewertung und Überwachung gemäß § 14 durch eine Erstprüfstelle zu 
unterwerfen. 

Werksprüfungen 

§ 22. (1) Die Durchführung der Erstprüfungen nach Maßgabe des § 11 Abs. 2 
und der nachfolgenden ersten Druck- und Dichtheitsprüfungen von Druckgeräten 
kann vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit deren Herstellern übertragen 
werden, wenn es sich um Serienerzeugnisse mit vorangegangener 
Baumusterprüfung gemäß § 11 Abs. 5 handelt oder wenn das Ausmaß des 
Gefahrenpotentials gemäß § 11 Abs. 1 dies als vertretbar erscheinen lässt. In 
solchen Fällen ist der Herstellerbetrieb - unbeschadet des § 19 Abs. 1 - einer 
Bewertung und Überwachung gemäß § 14 durch eine Erstprüfstelle zu 
unterwerfen. 

(2) Betrieben, welche über eine eigene, von Produktion und Verkauf 
unabhängige Prüfstelle verfügen, kann der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten auf Antrag mit Bescheid die Bewilligung erteilen, 
wiederkehrende Untersuchungen und Überprüfungen gemäß § 15 an 
betriebseigenen Druckgeräten durch Angehörige dieser Prüfstelle (Werksprüfer) 
durchzuführen. Die Bestimmungen des § 21 Abs. 1 und 2 gelten auch für diese 
Prüfstelle mit der Maßgabe, daß der Umfang ihrer Prüftätigkeit in Abhängigkeit 
von den vorhandenen Prüfgeräten und dem Prüfpersonal festzulegen ist. 

(2) Betrieben, welche über eine eigene, von Produktion und Verkauf 
unabhängige Prüfstelle verfügen, kann der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit auf Antrag mit Bescheid die Bewilligung erteilen, wiederkehrende 
Untersuchungen und Überprüfungen gemäß § 15 an betriebseigenen Druckgeräten 
durch Angehörige dieser Prüfstelle (Werksprüfer) durchzuführen. Die 
Bestimmungen des § 21 Abs. 1 und 2 gelten auch für diese Prüfstelle mit der 
Maßgabe, dass der Umfang ihrer Prüftätigkeit in Abhängigkeit von den 
vorhandenen Prüfgeräten und dem Prüfpersonal festzulegen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Die Werksprüfstelle gemäß Abs. 2 ist in regelmäßigen, im Bescheid 

festzulegenden Zeitabständen von einer Kesselprüfstelle hinsichtlich der 
Einhaltung der ihr auferlegten Verpflichtungen zu kontrollieren. Bemängelungen 
sind von der Kesselprüfstelle dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zu berichten. 

(3) Die Werksprüfstelle gemäß Abs. 2 ist in regelmäßigen, im Bescheid 
festzulegenden Zeitabständen von einer Kesselprüfstelle hinsichtlich der 
Einhaltung der ihr auferlegten Verpflichtungen zu kontrollieren. Bemängelungen 
sind von der Kesselprüfstelle dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zu 
berichten. 

(4) Die technische Leitung einer Werksprüfstelle gemäß Abs. 2 kann, je nach 
eingeräumtem Umfang ihrer Prüftätigkeit, auch durch einen Werksprüfer gemäß 
Abs. 2, welcher die Anforderungen des § 21 Abs. 2 Z 3 lit. b erfüllt, erfolgen. 

(4) Die technische Leitung einer Werksprüfstelle gemäß Abs. 2 kann, je nach 
eingeräumtem Umfang ihrer Prüftätigkeit, auch durch einen Werksprüfer gemäß 
Abs. 2, welcher die Anforderungen des § 21 Abs. 2 Z 3 lit. b erfüllt, erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufgaben der Kesselprüfstellen  

und Werksprüfstellen 

§ 23. (1) Die Kesselprüfstelle oder die Werksprüfstelle hat gemäß § 15 zu 
beurteilen, ob alle die Sicherheit des Betriebes von Druckgeräten betreffenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der zu seiner Durchführung ergangenen 
Verordnungen eingehalten werden. 

Aufgaben der Kesselprüfstellen  
und Werksprüfstellen 

§ 23. (1) Die Kesselprüfstelle oder die Werksprüfstelle hat gemäß § 15 zu 
beurteilen, ob alle die Sicherheit des Betriebes von Druckgeräten betreffenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der zu seiner Durchführung ergangenen 
Verordnungen eingehalten werden. 

(2) Die Kesselprüfstelle hat binnen drei Monaten nach Einlangen der 
Auftragserteilung gemäß § 16 Abs. 1 die wiederkehrenden Untersuchungen 
durchzuführen. Der genaue Termin ist mit dem Betreiber zu vereinbaren. 

(2) Die Kesselprüfstelle hat binnen drei Monaten nach Einlangen der 
Auftragserteilung gemäß § 16 Abs. 1 die wiederkehrenden Untersuchungen 
durchzuführen. Der genaue Termin ist mit dem Betreiber zu vereinbaren. 

(3) Findet die Kesselprüfstelle oder die Werksprüfstelle anlässlich der 
Betriebsprüfung oder der wiederkehrenden Untersuchungen die Sicherheit der 
Anlage beeinträchtigende Mängel oder daß die Bestimmungen über die 
Aufstellung von Dampfkesseln und Druckbehältern gemäß § 8 nicht eingehalten 
wurden, so hat sie den Betreiber hievon zu verständigen und je nach Schwere der 
Mängel deren Behebung und allfällige Sicherheitsmaßnahmen innerhalb einer 
angemessenen Frist oder die Einstellung des Betriebes zu verlangen und dieses 
Verlangen schriftlich festzuhalten. Nach Ablauf der Frist beziehungsweise vor 
Wiederaufnahme des Betriebes hat sich die Kesselprüfstelle über Auftrag des 
Betreibers von der Behebung der Mängel und vom Zustand der Anlage zu 
überzeugen. 

(3) Findet die Kesselprüfstelle oder die Werksprüfstelle anlässlich der 
Betriebsprüfung oder der wiederkehrenden Untersuchungen die Sicherheit der 
Anlage beeinträchtigende Mängel oder dass die Bestimmungen über die 
Aufstellung von Dampfkesseln und Druckbehältern gemäß § 8 nicht eingehalten 
wurden, so hat sie den Betreiber hievon zu verständigen und je nach Schwere der 
Mängel deren Behebung und allfällige Sicherheitsmaßnahmen innerhalb einer 
angemessenen Frist oder die Einstellung des Betriebes zu verlangen und dieses 
Verlangen schriftlich festzuhalten. Nach Ablauf der Frist beziehungsweise vor 
Wiederaufnahme des Betriebes hat sich die Kesselprüfstelle über Auftrag des 
Betreibers von der Behebung der Mängel und vom Zustand der Anlage zu 
überzeugen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Nach fruchtlosem Ablauf der Frist oder in jenen Fällen, in denen eine 

Herabsetzung des Betriebsdruckes oder die Betriebseinstellung als erforderlich 
erachtet wurde, hat die Kesselprüfstelle oder die Werksprüfstelle die Behörde 
davon in Kenntnis zu setzen und die zur Behebung der Mängel erforderlich 
erscheinenden Maßnahmen anzugeben. Die Behörde hat durch bescheidmäßige 
Vorschreibung geeigneter Maßnahmen für die Herstellung des von diesem 
Bundesgesetz geforderten Zustandes zu sorgen. 

(4) Nach fruchtlosem Ablauf der Frist oder in jenen Fällen, in denen eine 
Herabsetzung des Betriebsdruckes oder die Betriebseinstellung als erforderlich 
erachtet wurde, hat die Kesselprüfstelle oder die Werksprüfstelle die Behörde 
davon in Kenntnis zu setzen und die zur Behebung der Mängel erforderlich 
erscheinenden Maßnahmen anzugeben. Die Behörde hat durch bescheidmäßige 
Vorschreibung geeigneter Maßnahmen für die Herstellung des von diesem 
Bundesgesetz geforderten Zustandes zu sorgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anerkennung ausländischer Prüfungen 

§ 24. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann nach 
Maßgabe des § 1 das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Druckgeräten, 
die nach ausländischen oder internationalen technischen Bestimmungen gefertigt 
und geprüft werden, durch Verordnung gestatten. Er kann weiters Erstprüfungen, 
Druckprüfungen, Dichtheitsprüfungen und die Überwachung von 
Herstellerbetrieben und Füllstellen anerkennen, die von ausländischen Prüfstellen 
durchgeführt worden sind, soweit diese Prüfstellen auf Grund der für sie geltenden 
ausländischen Rechtsvorschriften einer Erstprüfstelle gemäß § 20 gleichwertig 
sind. 

Anerkennung ausländischer Prüfungen 

§ 24. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann nach Maßgabe des 
§ 1 das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Druckgeräten, die nach 
ausländischen oder internationalen technischen Bestimmungen gefertigt und 
geprüft werden, durch Verordnung gestatten. Er kann weiters Erstprüfungen, 
Druckprüfungen, Dichtheitsprüfungen und die Überwachung von 
Herstellerbetrieben und Füllstellen anerkennen, die von ausländischen Prüfstellen 
durchgeführt worden sind, soweit diese Prüfstellen auf Grund der für sie geltenden 
ausländischen Rechtsvorschriften einer Erstprüfstelle gemäß § 20 gleichwertig 
sind. 

Verordnungsermächtigung 

§ 25. Nähere Bestimmungen über die Anforderungen an Erstprüfstellen, 
Kesselprüfstellen, Hersteller und Werksprüfstellen sowie über das Ausmaß deren 
Berechtigungen werden vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
soweit der Eisenbahnbereich betroffen ist, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr mit Verordnung erlassen. 

Verordnungsermächtigung 

§ 25. Nähere Bestimmungen über die Anforderungen an Erstprüfstellen, 
Kesselprüfstellen, Hersteller und Werksprüfstellen sowie über das Ausmaß deren 
Berechtigungen werden vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, soweit der 
Eisenbahnbereich betroffen ist, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie mit Verordnung erlassen. 

§ 25a. Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Regelungen enthält, sind - 
ausgenommen bei Werksprüfstellen - die Bestimmungen der Abschnitte II bis VI 
des Akkreditierungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1992, zusätzlich zur Anwendung zu 
bringen. 

§ 25a. Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Regelungen enthält, sind - 
ausgenommen bei Werksprüfstellen - die Bestimmungen der Abschnitte II bis VI 
und § 37 des Akkreditierungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1992 igF, zusätzlich 
anzuwenden. 
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